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 Veröffentlicht am 20.12.2023

Norm

ZPO §128 Abs2

1. ZPO § 128 heute

2. ZPO § 128 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Unter dem in § 128 Abs 2 ZPO erwähnten „Schaden“ ist sowohl ein bloß verfahrensrechtlicher als auch ein materiell-

rechtlicher Nachteil zu verstehen. Allerdings ist ein nicht wiedergutzumachender Schaden infolge der Fristversäumnis

bei bloß verfahrensleitenden Fristen in der Regel ausgeschlossen.Unter dem in Paragraph 128, Absatz 2, ZPO

erwähnten „Schaden“ ist sowohl ein bloß verfahrensrechtlicher als auch ein materiell-rechtlicher Nachteil zu

verstehen. Allerdings ist ein nicht wiedergutzumachender Schaden infolge der Fristversäumnis bei bloß

verfahrensleitenden Fristen in der Regel ausgeschlossen.
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